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ZU 5.J"lt jJ. 

Präs. am"" .t~.'" "AI."I.I! .. J~'72 Anfrage Nr. 554 der Abg. Meißl und Gen. 
betr. Ausbau der B 50 von Lockenhaus 
nach Hartberg. Wien, am 2. August 1972 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
_,l\~n ton Ben y a 

Parlament 
ItJI0Wien 

Auf die Anfrage NI'. 554, welche die Abgeordneten lVIeißl 

und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 5. Ju:!.i 1972, bptr. 

Ausbau der B 50 von Lockenhaus nach Hartberg an mich gerichtet 

haben, beehre ich _mich folgendes l!litzuteilen: 

In Erfüllung des in der XII. Gesetzgebungspb'iode des National­

rate.? an mich gerichteten Entschliessungsantrages, zu überprüfen. ob 

die nunmeh6ge Bundesstrasse B 50, Oberwarterstr~ss,e, von Locken­

haus über Oberwart. Allhau bis Hartberg, auf Gr""md ~el~ ZU erwartenden 

verl-cehrspolitischen Erfordernisse schnellstrassenähnlich ausgebaut 

werden sollte, habe ich nach ausführlichen Vorbesprechungen und ent­

sprechender Einholung eines Angebotes einen Zivilingenieur mit der 

Durchführung einer Verkehrsuntersuchung im Raume Lockenhaus -

Oberwart -;; Hartberg beauftragt. 

Durch dieses Verkehrsgutachten soll geklärt werden, mit welchem 

Querschnitt undl11it welchen Anlageverhältnissen die B 50 im Abschnitt 

Lockenhaus - Oberwart - Hc:rtberg unter Berücksichtigung der" zukünfti-

gen Verkehrsbelnstung, der durch die Fertigstellung der Südautobahn zu 

e:rwartenden Verkehrsverlagerung, den wirtschaftlicherl '.l'end2l1.Zen des 

mittleren Burgenlandes nach Graz, sowie den technischen und wirtschaft­

lichen Möglichkeiten der Trassenführung auszubauen sein wird. 

Die Fertigstellung dieser Verkehrsuntersucht!!1g und der gleich-· 

zeitig in Auftrag gegebenen Ausarbeitung von Trassenstudien :für die in 

Frage kommE::::t1:Jen Bundesstrassen ist etwa für Februar 1973 vorgesehen. 
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zu Z1. 45. 634-Präs. Aj72 

In Erfüllung des in der XII. Gesetzgebungsperiode des National­

rates an mich gerichteten Entschliessungsantrages, der zufolge sämtliche 

Ausbaumaßnahmen an Bundesstrassen in einem nach Dringlichkeit geordne­

ten Bedarfsplan festzustellen sind, habe ich am :9. Pebruar 1971 die Konsti­

tuierung des Gesamtästerreichischen Kon~ah.'ikomitees für die Dringlichkeits­

reihlmg der Baurnaßnahmen auf Bundesstrassen vorgenommen. 

In den bisher stattgefLmdenen 12 Arbeitssitzungen des Komitees 

konnte '.1unmehr die Berechnung der Dringlichkeitsreihung für das Auto­

bahn-und Schnellstrassennetz abgesc:illoss211 wercieYl. Das Ergebnis dieser 

Untersuchung, bei der die vorhandene VerkehrsbelasTung, die Wirtschaftlich­

keit, die Unfälle, raumordnungspolitische Gesichtspunkte sowie die Reihung 1 

nach der VO:i'stelh: .... ~g der einzelnen Länder berücksichtigt ·wurde, ist in fünf 

Dringlichkeitsstufen unterteilt worden. 

Die BauabschniHe der S :31, :2ilr!2nland ScL~1ellstrasse. sin,:';. in 

der vorliegenden Reihung auf s~mtliche fü~,'1: Dringlichkeitsstufen verteilt. 

lVIit einem Ausbaubeginn der gegenständlichen Schnellstrasse kann daher in 

absehbarer Zeit im Rahmen der finanziellen Mbg~i<;:hkeiten voraussichtlich 

gerec1-met werden. I ) 
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